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Beschaffung eines mobilen Schirmes für Winzerfest und andere Veranstaltungen 

 
 
 
 
Gremium Sitzungstermin Behandlung Sitzungsart 

 
Gemeinderat 21.02.2017 Beschlussfassung öffentlich 

 
 
 
I. Sachverhalt 
 
Für über 20.000 € leiht die Stadt für 4 Tage zu jedem Winzerfest  einen Schirm mit dem Durchmesser 
18 m zur Überdachung des Kelterplatzes, um den hier stattfindenden Veranstaltungen einen beson-
deren Charakter zu geben. Das Kaufinteresse der Stadt, einen Schirm bei der Leihfirma zu erwerben, 
wurde stets abgelehnt. Daraufhin wurden seitens der Stadtverwaltung Überlegungen angestellt, die 
mobile Überdachung für Veranstaltungen selbst zu entwickeln und zu beschaffen. Für weitere Erläu-
terungen wird auf die Beilage Nr. 12/2017 verwiesen.   
 
 
II. Beschlussvorschlag 
 
Architekt Kiefer, Überlingen wird beauftragt, ein mobiles Schirmsystem durch zu planen und die Ein-
zelteile aufbaubar bis Anfang September 2017 bereit zu stellen. Die erforderlichen Ausschreibungen 
hierzu werden vom Architekturbüro Kiefer ausgeführt.   
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III. Begründung 
 
In einer Vorstudie hat Architekt Kiefer ein für Besigheim passendes Schirmsystem entwickelt. Dabei 
mussten folgende Vorgaben seitens der Verwaltung eingehalten werden: 
 

1. Möglichst leicht verständlicher Aufbau. 

2. Kein Aufbauteil, das mit Muskelkraft bewegt wird,  ist schwerer als 25 kg. 

3. Eine Typenstatik mit Einzelzulassung erleichtert das jeweilige Genehmigungsverfahren der 

Abnahme, mit dem Baubuch wird keine Abnahme vor Ort gebraucht. 

4. Die Anlage muss an schrägen Ebenen bis 3° aufbaubar sein. 

5. Die Anlage muss an unterschiedlichen Untergründen aufbaubar sein. 

6. Die Anlage muss gut einlagerungsfähig, auch über 1 Jahr, sein. 

7. Die Bauteile müssen verschleißfrei sein (Stahl verzinkt). 

8. Der Aufbau muss innerhalb von 10 Stunden erledigt sein. 

 
 
Diese Vorgaben werden durch das vorliegende System erfüllt. In der Sitzung des Verwaltungsaus-
schusses am 17.01.2017 wurden weitere Fragen aus der Mitte des Gemeinderates gestellt und diese 
werden in Abstimmung mit dem Architekten Kiefer im Folgenden beantwortet: 
 

1. Welche Wartungskosten kommen auf die Stadt zu? 

2. Wie wird das System eingelagert für langfristige Lagerung (> 1 Jahr)? 

3. Welche Inspektionsintervalle sind zu beachten? In welchem Rhythmus erfolgen diese? 

4. Wie wird die Anlage versichert? 

5. Wie geschieht der Transport der Einzelteile? 

6. Wie viel Kräfte werden zum Aufbau erforderlich? Ist ein Supervisor erforderlich? 

7. Welche Zeiten und damit Kosten erzeugt der Auf- und Abbau? 

8. Wie verhält sich die Anlage bei Starkregenfällen?  

9. Bis zu welcher Windgeschwindigkeit kann der Schirm benutzt werden? 

10. Wie sieht die Sicherung im Katastrophenfall aus? 

 
Die Fragen wurden in der Anlage 1 vom Planer erschöpfend beantwortet.  
 
Für Auf- und Abbauarbeiten für städt. Veranstaltungen sind folgende Kosten anzusetzen: 
 
4 Arbeitskräfte vom Bauhof:       43 Euro x jeweils 14 Stunden  =       2.408 Euro 
    
Fahrzeugkosten  pauschal   400 Euro  
  
 
Sofern der Schirm über eine Veranstaltung komplett von einer Fremdfirma betreut wird, sind die Kos-
ten entsprechend höher: 
 
4 Mann   á  ca. 50 €  à 14 Stunden     =  2.800 €  
 
zuzüglich der Fahrzeuge, über die diese Firma verfügt. Das könnten dann bis zu 3.500 € werden. 
Falls der Schirm an einen Verein ausgeliehen wird, der selbst über geeignetes Personal zum Aufbau 
verfügt, würde eine Arbeitskraft als sogenannter „Supervisor“ genügen, der den Aufbau überwachen 
und entsprechende Hilfestellung geben könnte. Für die Zufuhr ist je nach Aufwand und Entfernung, 
noch ein zusätzlicher Betrag zwischen 800 Euro und 1.200 Euro anzusetzen.    
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Die Ausleihe muss in jedem Fall für die Stadt Besigheim kostendeckend geregelt sein. Eine Ausleih-
gebühr für fremde Nutzer des Schirms ist in den dargestellten Kosten noch gar nicht mit eingerech-
net. Zu klären wäre deshalb noch, ob und in welcher Höhe ein Mietbetrag für die Ausleihzeit weiter-
gegeben werden soll 
 
Die Versicherungskosten wurden in einem Angebot der wgv-Versicherung mit 821 € je Veranstaltung 
beziffert. Die versicherten Gefahren sind der Anlage 2 zu entnehmen 
 
Bis zur Sitzung wird auch feststehen, mit welchen Zuschüssen von anderen Nutzern gerechnet wer-
den könnte. 
Wenn für die Damen und Herren Gemeinderäte weitere Aspekte für ihre Entscheidung, die aus Zeit-
gründen am 21.2.2017 fallen sollte, von Bedeutung sind, die bisher in dieser Auflistung noch nicht 
ausreichend thematisiert wurden, bittet die Stadtverwaltung um rasche Info, damit diese Fragen bis 
zur Sitzung noch geprüft werden können.  
 
 
IV. Relevanz Gesamtstädtisches Entwicklungskonzept 
 
Keine   
 
 
V. Haushaltsrechtliche Auswirkungen 
 
Im Haushaltsplan der Stadt ist auf Seite 183 ein Betrag von 100.000 € eingestellt.  
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